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Für Unternehmer
Antrag auf Gruppenbesteuerung stellen
Bei Kapitalgesellschaften kann durch Bildung einer Unter-
nehmensgruppe die Möglichkeit geschaffen werden, Gewin-
ne und Verluste (auch ausländische) der einbezogenen Ge-
sellschaften auszugleichen. Dies bietet mitunter erhebliche 
positive Steuereffekte. Voraussetzung sind die geforderte 
finanzielle Verbindung (Kapitalbeteiligung von mehr als 50% 
und Mehrheit der Stimmrechte) seit Beginn des Wirtschafts-
jahres sowie ein entsprechend beim Finanzamt eingebrach-
ter Gruppenantrag. Bei allen Kapitalgesellschaften, die das 
Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr haben (d.h. Bilanzstichtag 
31.12.) ist der Gruppenantrag bis spätestens 31.12.13 ein-
zubringen, damit er noch Wirkung für die Veranlagung 2013 
entfaltet. Gleiches gilt für die Aufnahme in eine bestehende 
Unternehmensgruppe (etwa weil eine neue Beteiligung am 
1.1.2013 erworben wurde). Aufbauend auf einer EuGH-Ent-
scheidung können auch die Ergebnisse inländischer Enkelge-
sellschaften (Zwischengesellschaft im Gemeinschaftsgebiet) 
dem Gruppenträger zugerechnet werden. Bei ausländischen 
Gruppenmitgliedern sind die im Jahr 2012 eingeführten Ver-
lustverrechnungsgrenzen zu beachten.

Forschungsförderung - Forschungsprämie

Die Forschungsprämie von 10% ist als Steuergutschrift 
konzipiert und wirkt daher sowohl in Gewinn- als auch in 
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Verlustjahren. Überdies sind die Forschungsaufwendungen 
unabhängig von der Inanspruchnahme der Forschungsprä-
mie steuerlich abzugsfähig. Die für die Prämie relevanten 
Forschungsaufwendungen können Personal- und Mate-
rialaufwendungen für Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeiten, Gemeinkosten, Finanzierungsaufwendungen und 
unmittelbar der Forschung und Entwicklung dienende Inves-
titionen (einschließlich der Anschaffung von Grundstücken) 
umfassen. Die Forschungsprämie ist für die Eigenforschung 
(diese muss im Inland erfolgen) betraglich nicht gedeckelt. 
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Für die Geltendmachung der Forschungsprämie ist die Vor-
lage eines positiven Gutachtens der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft (FFG) (Anforderung über 
Finanz-Online) erforderlich. Für das Gutachten werden sei-
tens der FFG keine Kosten verrechnet. Im Gegensatz dazu ist 
die Bemessungsgrundlage für Auftragsforschung – Vor-
aussetzung ist wiederum, dass es sich um einen inländischen 
Auftragnehmer handelt - beim Auftraggeber auf 1.000.000 € 
begrenzt. Die Vorlage eines FFG-Gutachtens ist bei der Auf-
tragsforschung nicht erforderlich. 

Gewinnfreibetrag

Der Gewinnfreibetrag steht allen natürlichen Personen unab-
hängig von der Gewinnermittlungsart zu und beträgt bis zu 
13% des Gewinnes. Bis zu einem Gewinn von 30.000 € steht 
jedem Steuerpflichtigen ohne Nachweis ein Grundfreibetrag 
von 13% (somit 3.900  €) zu; für die Geltendmachung eines 
höheren Freibetrags sind entsprechende Investitionen erfor-
derlich. Begünstigte Investitionen umfassen grundsätzlich 
abnutzbare körperliche Anlagen bzw. bestimmte Wertpa-
piere (insbesondere Anleihen und Anleihenfonds) und erfor-
dern eine Nutzungsdauer bzw. Behaltefrist von 4 Jahren. Bei 
Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalierung 
steht nur der Grundfreibetrag zu. Der Gewinnfreibetrag ver-
mindert auch die GSVG-Bemessungsgrundlage und somit 
neben der Steuerbelastung auch die Sozialversicherungs-
belastung. Seit der Veranlagung 2013 wird der Gewinnfrei-
betrag für Gewinne ab 175.000 € reduziert und beträgt zwi-
schen 175.000 € und 350.000 € 7%, zwischen 350.000 € und 
580.000 € nur mehr 4,5%, für den darüber hinaus gehenden 
Teil der Gewinne entfällt der Gewinnfreibetrag zur Gänze. In 
Summe beträgt der Freibetrag daher maximal 45.350 €. 

Vorgezogene Investitionen 
(Halbjahresabschreibung) bzw. Zeitpunkt 
der Vorauszahlung/Vereinnahmung bei E-A-
Rechnern

Für Investitionen, die nach dem 30.6.2013 getätigt werden, 
kann unabhängig vom Anschaffungszeitpunkt in der zweiten 
Jahreshälfte die halbe Jahres-AfA abgesetzt werden. Das Vor-
ziehen von Investitionen spätestens in den Dezember 2013 
kann daher Steuervorteile bringen. Geringwertige Wirt-
schaftsgüter (max. 400  €) können sofort zur Gänze abge-
setzt werden.

E-A-Rechner können grundsätzlich durch die Ausnutzung 
des Zufluss-, Abflussprinzips eine temporäre Verlagerung 
der Steuerpflicht erzielen. Für in § 19 Abs. 3 EStG angeführte 
Ausgaben (z.B. Beratungs-, Miet-, Vertriebs-, Verwaltungs-, 
Zinskosten etc.) ist allerdings lediglich eine einjährige Vor-
auszahlung steuerlich abzugsfähig! Regelmäßig wiederkeh-
rende Einnahmen oder Ausgaben, die zum Jahresende fällig 
werden, sind jenem Kalenderjahr zuzurechnen, zu dem sie 
wirtschaftlich gehören, wenn sie innerhalb von 15 Tagen vor 
oder nach dem 31.12. bewirkt werden. So genannte „stehen 

gelassene Forderungen“, welche nur auf Wunsch des Gläu-
bigers später gezahlt werden, gelten allerdings als bereits (im 
alten Jahr) zugeflossen.

GSVG-Befreiung

Kleinstunternehmer (Jahresumsatz unter 30.000  €, Ein-
künfte unter 4.641,60  €) können eine GSVG-Befreiung für 
2013 bis 31. Dezember 2013 beantragen. Berechtigt sind 
Jungunternehmer (max. 12 Monate GSVG-Pflicht in den 
letzten 5 Jahren), Personen ab 60 Jahre (Regelpensionsalter) 
bzw. Personen über 57 Jahre, wenn die genannten Grenzen in 
den letzten 5 Jahren nicht überschritten wurden.

Aufbewahrungspflichten

Mit 31.12.13 endet grundsätzlich die 7-jährige Aufbewah-
rungspflicht für Geschäftsunterlagen des Jahres 2006. Wei-
terhin aufzubewahren sind Unterlagen, welche für ein anhän-
giges Abgaben- oder sonstiges behördliches/gerichtliches 
Verfahren von Bedeutung sind. Unterlagen für Grundstücke 
bei Vorsteuerrückverrechnung sind 12 Jahre lang aufzu-
bewahren. Dienen Grundstücke nicht ausschließlich unter-
nehmerischen Zwecken und wurde beim nichtunternehme-
rischen Teil ein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen, 
verlängert sich die Aufbewahrungspflicht unter gewissen 
Voraussetzungen auf 22 Jahre. Keinesfalls sollen Unterlagen 
vernichtet werden, die zur Beweisführung z.B. bei Produkt-
haftung, Eigentums-, Bestands- und Arbeitsvertragsrecht 
dienen.

Abzugsfähigkeit von Spenden

Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte For-
schungseinrichtungen und der Erwachsenenbildung die-
nende Lehreinrichtungen sowie an Universitäten können bis 
zu einem Maximalbetrag von 10% des Gewinnes des laufen-
den Wirtschaftsjahres Betriebsausgabe sein. Zusätzlich und 
betragsmäßig unbegrenzt können auch Geld- und Sachspen-
den, die mit der Hilfestellung bei Katastrophenfällen zusam-
menhängen, geltend gemacht werden, sofern sie der Wer-
bung dienen. Auch Spenden für mildtätige Zwecke sind als 
Betriebsausgabe steuerlich absetzbar. Wesentlich ist, dass die 
Spenden empfangende Organisation bzw. der Spendensam-
melverein in der BMF-Liste aufscheint und dass die Spende 
im Jahr 2013 geleistet wurde und nachgewiesen werden kann. 
Eine doppelte Berücksichtigung einer bestimmten Spende 
als Betriebsausgabe und als Sonderausgabe (siehe dazu die 
Ausführungen im Bereich „Für alle Steuerpflichtigen“) ist 
nicht möglich. Zu beachten ist auch, dass betriebliche und 
private Spenden zusammen das Maximum von 10% des Ge-
samtbetrags der Einkünfte nicht überschreiten dürfen. 

Wertpapierdeckung Pensionsrückstellungen

Zur Vermeidung von steuerlichen Strafzuschlägen müssen 
zum Ende des Wirtschaftsjahres Wertpapiere im Nennbe-
trag von mindestens 50% des am Schluss des vorangegan-

Klienten-Info2



Nov. 2013

genen Wirtschaftsjahres ausgewiesenen steuerlichen Pensi-
onsrückstellungsbetrages im Betriebsvermögen vorhanden 
sein. Es sollte daher das Vorhandensein einer entsprechenden 
Bedeckung noch vor Jahresende überprüft werden.

Letzte Chance für die Umstellung von 
Inhaber- auf Namensaktien bei nicht-
börsenotierten Aktiengesellschaften

Bis Ende 2013 müssen alle nicht nicht-börsenotierten Ak-
tiengesellschaften - falls notwendig - ihre Satzungen auf Na-
mensaktien angepasst haben. Diese Änderung wurde bereits 
2011 gesetzlich beschlossen, die Übergangsfrist für die Um-
stellung endet jedoch erst zum 31.12.2013.

Energieabgabenrückvergütung

Die Antragstellung für das Kalenderjahr 2008 hat bis spätes-
tens 31.12.2013 zu erfolgen. 

Für Arbeitgeber

Lohnsteuer- und beitragsfreie Zuwendungen 
an Dienstnehmer (pro Dienstnehmer p.a.)

	 Betriebsveranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier) 365 €;

	 Sachzuwendungen (z.B. Weihnachtsgeschenk) 186 €;

	 Freiwillige soziale Zuwendungen an den Betriebsratsfonds 
sowie zur Beseitigung von Katastrophenschäden;

	 Kostenlose oder verbilligte Benützung von Einrichtungen 
und Anlagen, die der Arbeitgeber allen oder bestimmten 
Gruppen von Arbeitnehmern zur Verfügung stellt (z.B. Kin-
dergärten, Sportanlagen oder Betriebsbibliotheken, nicht 
aber ein vergünstigtes Fitnesscenter oder Garagenabstell-
plätze);

	 Zukunftssicherung (z.B. Er- und Ablebensversicherungen, 
Krankenversicherungen, Anteile an Pensionsinvestment-
fonds oder Pensionskassenbeiträge) bis 300 €;

	 Mitarbeiterbeteiligung 1.460 €;

	 Freie oder verbilligte Mahlzeiten und Getränke am Arbeits-
platz. Gutscheine für Mahlzeiten bis zu einem Wert von 
4,40 € pro Arbeitstag, wenn sie nur am Arbeitsplatz oder in 
direkter Umgebung verwendet werden können;

	 Zuschuss für Kinderbetreuungskosten 500 €.

Bildungsfreibetrag und Bildungsprämie

Bei innerbetrieblicher Aus- und Fortbildung können 20% 
der Aufwendungen als Betriebsausgabe geltend gemacht 
werden. Zusätzlich steht ein Bildungsfreibetrag von 20% 
der externen Bildungskosten (Kurs- und Seminargebühren, 
Skripten, nicht jedoch Kosten für Verpflegung und Unter-
bringung) zur Verfügung. Alternativ zum Bildungsfreibetrag 

gibt es eine Bildungsprämie i.H.v. 6%. 

Für Arbeitnehmer

Werbungskosten noch vor Jahresende 
bezahlen

Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
nichtselbständigen Tätigkeit stehen, müssen noch vor dem 
31.12.13 entrichtet werden, damit sie 2013 von der Steuer 
abgesetzt werden können. Oftmals handelt es sich dabei um 
berufsbedingte Aus-, Fortbildungs- und Umschulungs-
kosten. Werbungskosten sind entsprechend nachzuweisen 
(Rechnungen, Quittungen, Fahrtenbuch) und nur zu berück-
sichtigen, sofern sie insgesamt 132 € (Werbungskostenpau-
schale) übersteigen.

Arbeitnehmerveranlagung 2008 bzw. 
Antrag auf Rückzahlung von zu Unrecht 
einbehaltener Lohnsteuer

Neben der Pflichtveranlagung (z.B. nicht lohnsteuerpflich-
tige Einkünfte von mehr als 730 € p.a.) gibt es auch die An-
tragsveranlagung, aus der ein Steuerguthaben zu erwarten 
ist. Dieser Antrag ist innerhalb von 5 Jahren zu stellen. Für 
das Jahr 2008 läuft die Frist am 31.12.2013 ab. Mittels An-
tragsveranlagung können Werbungskosten, Sonderausga-
ben, außergewöhnliche Belastungen etc. geltend gemacht 
werden, die im Rahmen des Freibetragsbescheids noch nicht 
berücksichtigt wurden. Weitere gute Gründe für eine Ar-
beitnehmerveranlagung sind z.B. zu Unrecht einbehaltene 
Lohnsteuer, der Anspruch auf Negativsteuer bei geringen 
Bezügen, die Nichtberücksichtigung des Pendlerpauscha-
les oder der unterjährige Wechsel des Arbeitgebers bzw. 
nichtganzjährige Beschäftigung. Wurden Alleinverdiener- 
bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag samt Kinderzuschlag beim 
Arbeitgeber nicht entsprechend berücksichtigt, so kann eine 
nachträgliche Beantragung über die Arbeitnehmerveran-
lagung (Formular L1) oder durch einen Erstattungsantrag 
mittels Formular E5 (wenn keine lohnsteuerpflichtigen Ein-
künfte vorliegen) erfolgen.

Rückerstattung von Kranken- und 
Pensionsversicherungsbeiträgen bei 
Mehrfachversicherung
Wurden im Jahr 2010 aufgrund einer Mehrfachversiche-
rung über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus Beiträge 
entrichtet, ist ein Antrag auf Rückzahlung der Kranken-
versicherungs- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
bis 31.12.13 möglich. Für Pensionsbeiträge ist die Rücker-
stattung an keine besondere Frist gebunden. Rückerstattete 
Beträge sind im Jahr der Rücküberweisung grundsätzlich 
einkommensteuerpflichtig.  

Klienten-Info 3



Nov. 2013

Für alle Steuerpflichtigen

Sonderausgaben – Topfsonderausgaben

Die Absetzbarkeit ist mit einem Höchstbetrag von 2.920  € 
zuzüglich weiterer 2.920  € für Alleinverdiener sowie insge-
samt weiterer 1.460  € ab drei Kindern beschränkt. In diese 
Grenze fallen insbesondere Ausgaben für Lebens-, Unfall- 
und Krankenversicherungen, Ausgaben für Wohnraumsa-
nierung sowie für die Anschaffung junger Aktien. Die im 
Rahmen dieser Höchstbeiträge geltend gemachten Ausgaben 
wirken sich nur mit einem Viertel steuermindernd aus. Bei 
einem Jahreseinkommen zwischen 36.400  € und 60.000  € 
reduziert sich der absetzbare Betrag überdies gleichmäßig bis 
auf den Pauschalbetrag von 60 €.

Sonderausgaben ohne Höchstbetrag und 
Kirchenbeitrag

Folgende Sonderausgaben sind ohne Höchstbetrag unbe-
schränkt abzugsfähig: der Nachkauf von Pensionsversiche-
rungszeiten, Beiträge zur freiwilligen Weiterversicherung 
in der Pensionsversicherung, bestimmte Renten und dauern-
de Lasten sowie Steuerberatungskosten (wenn nicht bereits 
Betriebsausgaben/Werbungskosten). Pauschalierte Steuer-
pflichtige können Steuerberatungskosten jedenfalls als Son-
derausgaben absetzen. Kirchenbeiträge sind im Ausmaß von 
bis zu 400 € absetzbar.

Spenden als Sonderausgaben

An bestimmte Organisationen (Forschungseinrichtungen, 
öffentliche Museen etc.) können Spenden i.H.v. max. 10% 
des Einkommens geltend gemacht werden. Wurden bereits 
im betrieblichen Bereich (siehe dazu die Ausführungen in 
der Rubrik „Für Unternehmer“) diesbezüglich Spenden als 
Betriebsausgaben abgesetzt, so verringert sich das Maxi-
mum bei den Sonderausgaben. Ebenso können durch private 
(Geld)Spenden an mildtätige Organisationen (BMF-Liste) 
Steuern gespart werden. Die Obergrenze (aus betrieblichen 
und privaten Spenden) liegt bei 10% des Gesamtbetrags der 
Einkünfte. Die Spenden müssen gegebenenfalls mittels Ein-
zahlungsbeleg nachgewiesen werden. Seit 2012 sind dabei 
auch Spenden an Tierschutzvereine und an Tierheime sowie 
an freiwillige Feuerwehren steuerlich abzugsfähig.

Außergewöhnliche Belastungen

Damit der Selbstbehalt überstiegen wird, kann es sinnvoll 
sein, Zahlungen noch in das Jahr 2013 vorzuziehen (z.B. 
für Krankheitskosten, Einbau eines behindertengerechten 
Bades). Unterhaltskosten sind nur insoweit abzugsfähig, als 
sie beim Unterhaltsberechtigten selbst außergewöhnliche 
Belastungen darstellen würden. Bei Katastrophenschäden 
entfällt der Selbstbehalt. Ausländische Einkünfte sind bei 
der Einkommensermittlung sowohl für die Höhe der Topf-
sonderausgaben als auch der außergewöhnlichen Belastung 

mitbestimmend.

Steuerliche Absetzbarkeit von 
Kinderbetreuungskosten

Kinderbetreuungskosten können für Kinder bis zum 10. 
Lebensjahr mit bis zu 2.300 € pro Kind und Jahr als außer-
gewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden. 
Die Abzugsfähigkeit beschränkt sich auf tatsächlich ange-
fallene Betreuungskosten, welche gegebenenfalls um den 
steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers zu reduzieren sind. 
Die Kinderbetreuung muss in privaten oder öffentlichen Kin-
derbetreuungseinrichtungen bzw. durch pädagogisch qua-
lifizierte Personen erfolgen. Sollten Sie den Maximalbetrag 
noch nicht ausgeschöpft haben, kann durch eine Vorauszah-
lung ein Vorzieheffekt bei der steuerlichen Absetzbarkeit er-
zielt werden.

Zukunftsvorsorge – Bausparen - 
Prämienbegünstigte Pensionsvorsorge

Die 2013 geförderte private Zukunftsvorsorge im prämienbe-
günstigten Ausmaß von 2.445,55 € p.a. führt zur staatlichen 
Prämie von 4,25 % (103,94  €). Beim Bausparen gilt für 
2013 eine staatliche Prämie von 18 € beim maximal geför-
derten Einzahlungsbetrag von 1.200 € (sofern der Bauspar-
vertrag das gesamte Jahr aufrecht war).

KESt-Optimierung bei Wertpapieren

Seit Einführung der „Kapitalbesteuerung neu“ unterlie-
gen neben Wertpapiererträgen auch Kursgewinne von Neu-
beständen – unabhängig von der Behaltedauer – der Be-
steuerung mit 25%. Im Ausgleich dazu werden regelmäßig 
Kursverluste automatisch gegen gerechnet, sodass im End-
effekt der Saldo aus Erträgen („Früchte“ wie z.B. Dividen-
den und Anleihenzinsen), Kursgewinnen und Kursverlusten 
(„Stamm“ aus Neubeständen) der 25%igen Besteuerung un-
terworfen wird. Ein Verlustvortrag ist nicht möglich. Durch 
gezielte Realisierungen zum Jahresende hin kann die steuer-
liche Optimierung insoweit erfolgen als versucht wird, die-
sen Saldo möglichst auf null zu stellen. So kann etwa die vor-
gezogene Verlustrealisation aus Aktienpositionen des Neu-
bestands in Betracht gezogen werden, wenn ein KESt-Plus 
aus laufenden Erträgen oder Kursgewinnen vorliegt, da ja bei 
erwarteter positiver Kursentwicklung betriebswirtschaftlich 
neuerdings in dieses Papier investiert werden kann. Genau-
so können Kursgewinne verwirklicht werden, um einen be-
stehenden Verlustüberhang aus Veräußerungsverlusten zu 
nutzen. 
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